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Stadt Schwentinental 
Die Bürgermeisterin  

 
 
 
 
Beratungsart: x öffentlich  nicht öffentlich 

 
 

Beschlussvorlage Nr.: 114/2013 Datum:  30.09.2013 
 
 
Beratungsfolge: 
Nr. - Stadtvertretung/ Fachausschuss  Sitzungstag 
1  Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales 31.10.2 013 
2  Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partner schaften  
3  Ausschuss für Umwelt, Verkehr und öffentliche Si cherheit  
4  Ausschuss für Bauwesen  
5  Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und F inanzen 18.11.2013 
6  Hauptausschuss 09.12.2013 
7  Stadtvertretung 12.12.2013 

 
 
Schluss- und Mitzeichnungen: 
 
 
gez. Leyk 
 
 

  

Bürgermeisterin Amtsleiter/in Sachbearbeiter/in 
 
1. TOP:  
 
Ev. Kindergarten Raisdorf 
hier: Abweichende Erhebung von Elternbeiträgen 
 
2.    Sachverhalt und Problemdarstellung: 
 
Um eine Vereinheitlichung der Gebührenordnungen und damit eine  
Gleichbehandlung aller Eltern in beiden Ortsteilen zu erzielen, hat die  
Stadtvertretung am 18.05.2009 einheitliche Gebühren zum 01.08.2009 für alle 
Kindertageseinrichtungen in Schwentinental beschlossen. Da die Betreuungskosten  
für Kinder unter 3 Jahren höher sind als für Kinder über 3 Jahren, wurden hierfür  
höhere Gebühren festgesetzt. 
 
Mit Beschluss der Stadtvertretung vom 13.12.2012 wurden die Gebühren zum 
01.04.2013 für alle Schwentinentaler Kindertagesstätten zuletzt angepasst.  
 
 
Mit Schreiben vom 03.05.2013 beantragt die EV.-Luth.-Kirchengemeinde Raisdorf  
eine abweichende Erhebung der beschlossenen Elternbeiträge. 
 
Wie seitens der Kirchengemeinde bereits auf der Sitzung des Kindergartenbeirates  
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am 13.03.2013 mitgeteilt wurde, sieht der Kirchengemeinderat es als ungerecht an,  
dass die Eltern für Kinder unter 3 Jahren höhere Gebühren zahlen als für Kinder  
über 3 Jahren.  
 
Seitens der Kirche wurde daher eine eigene Gebührenordnung beschlossen, welche  
für alle Kinder gleiche Gebühren vorsieht (s. Anlage). Die Eltern der Kinder über 3  
Jahren zahlen danach mehr, die für Kinder unter 3 Jahren weniger als ursprünglich  
von der Stadtvertretung beschlossen. 
 
 
Eine Überprüfung und Hochrechnung dieser Gebühren durch die Verwaltung hat  
ergeben, dass sich hierdurch keine Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen  
ergeben und sich somit der zu zahlende Betriebskostenunterschuss nicht erhöht.  
 
Aus Sicht der Verwaltung sollte aus Gründen der Gleichbehandlung aber einer  
differenzierten Erhebung von Gebühren nicht zugestimmt werden. Es entstünde 
dadurch auch eine „Wettbewerbsverzerrung“.  
 
 
3.    Lösungsvorschlag: 
 
s. Beschlussempfehlung 
 
4. Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 
-keine- 
 
5.    Beschlussempfehlung: 
 
Einer abweichenden Erhebung  von Elternbeiträgen durch den Ev. Kindergarten 
Raisdorf wird nicht zugestimmt. 
 
 
 
 
 

Abstimmung: 
Dafür: Dagegen: Enthaltungen: Kenntnis genommen: Vertagung: Keine Abstimmung: 

      
 










